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Party vorbei - und dann?

Tolle Party, viele Freunde getroffen, viel geredet, 
gelacht und getanzt, Alkohol in großen Mengen 
gefl ossen - jetzt wollen alle nur noch ins Bett. 
Aber wie nach Hause kommen? Natürlich ist es 
nicht unbedingt die Aufgabe von Ihnen als 
Veranstalter, sich darum zu kümmern, wie Ihre 
Gäste nach Hause kommen. Trotzdem haben Sie 
verschiedene Möglichkeiten dafür zu sorgen, 
dass alle gut nach Hause kommen. Dafür gibt es 
verschiedene Optionen und Angebote, die Sie 
als Veranstalter organisieren oder auch einfach nur 
bewerben können. Im Folgenden stellen wir Ihnen 
verschiedene Möglichkeiten und Ideen mit ent-
sprechenden Vorschlägen für Werbung vor.

Partybus
Partybusse sind Angebote verschiedener Gemeinden. 
Die jungen Menschen werden von einem Bus zu 
Partys gebracht und auch wieder abgeholt. 
Ideen für die Bewerbung: 
• Du feierst - Wir fahren! Dein Partybus!
• Shuttle - Service von XY nach XY mit dem Partybus!
• … zurück mit dem Partybus!
• Unser Party-Knüller - sicherer Heimweg mit 

dem Partybus!
• Drive home safely - mit dem Partybus!

Ein Beispiel ist die LaKE-Line der Gemeinden 
Eriskirch, Kressbronn und Langenargen.
www.langenargen.de > Gemeinde Langenargen > 
Familie, Jugend, Senioren > LaKE-Line

Nachtlinien im Bodenseekreis
www.bodo.de > Fahrinfo > Weitere Mobilitätsangebote 
> Nachtbusse

Elterntaxi
Elterntaxi bedeutet, dass sich Eltern, die nicht weit 
voneinander entfernt wohnen, organisieren und 
zusammentun, um ihre Kinder von einer Party ab-
zuholen. Mit den nachfolgenden Sätzen können Sie 
in Ihrer Werbung für die Veranstaltung Eltern auf-
fordern und in die Verantwortung nehmen, sich zu 
organisieren, damit ihre Kinder gut und sicher nach 
Hause kommen. 

Ideen für die Bewerbung: 
• Wir ziehen an einem Strang! 

Elterntaxi für ein sicheres Nachhausekommen!
• Drive home safely, by parent’s car!
• Du feierst, wir fahren! - Deine Eltern. 
• Carsharing - dank Elterntaxi!

Projekt „Einer bleibt nüchtern“
Die Präventionsbotschaft „Einer bleibt nüchtern!“
und die „besondere“ Bilddarstellung einer 
polizeilichen (Alkohol-)Kontrolle sollen eine Sensi-
bilisierung zur Thematik erreichen und auf die 
polizeilichen Kontrollen zur Verkehrstüchtigkeit, 
insbesondere auch zur Fastnachtzeit, hinweisen.
Die Botschaft bei gemeinsamen Besuchen von Partys, 
Festen oder Clubs: Vor dem Start wird vereinbart, 
wer aus der Runde nüchtern bleibt. Ziel ist ein 
sicheres Nachhausekommen der Jugendlichen.
(Idee: Nüchterner erhält z. B. Stempel auf Hand-
rücken, so kann er kostengünstiger alkoholfreie Ge-
tränke kaufen, Stempel verhindert Verkauf 
von alkoholischen Getränken.)

Ideen für die Bewerbung: 
• Unser Party-Knüller: Bei uns bleibt einer nüchtern - 

kostenloses Mitternachtsgetränk für nüchterne 
Partygäste! 

www.gib-acht-im-verkehr.de > Medien > A-D-M > 
„Einer bleibt nüchtern!“

Party 
vorbei

-
sicherer 

Heimweg!
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Flatrate-Partys, 1 €-Partys, Happy Hour …

Veranstaltungskonzepte, bei denen gegen einen 
Pauschalpreis oder sogar kostenlos übermäßiger 
Konsum von Alkohol zugelassen wird, begründen 
regelmäßig eine Gesundheitsgefährdung, da die Gäste 
erfahrungsgemäß versuchen, ihren entrichteten 
Pauschalpreis „hereinzutrinken“ oder das kosten-
lose Alkoholangebot über die Maßen zu nutzen. 
Unabhängig davon, dass solche Veranstaltungen 
nach dem Gaststättengesetz unzulässig sind 
(siehe dazu „Umgang mit legalen und illegalen 
Drogen - Was mache ich mit auffälligen Jugend-
lichen?“ auf S. 14), hat bspw. die Stadt Friedrichs-
hafen mit allen Betreibern von Diskotheken und 
ähnlichen Betrieben in Friedrichshafen Gespräche 
geführt. Dabei wurde vereinbart, dass zukünftig 
keine „All inclusive-Partys“, „Flatrate-Partys“, 
„Koma-trinken“ oder ähnliche Veranstaltungen 
mehr angeboten werden. Mit den Veranstaltern und 
Gastwirten hat die Stadt in diesem Sinne freiwillige 
Vereinbarungen geschlossen, um insoweit Anreize 
für übermäßigen Alkoholkonsum zu vermindern.

Im Gaststättengesetz ist geregelt, dass mindestens 
ein alkoholfreies Getränk nicht teurer anzubieten ist, 
als das günstigste alkoholische Getränk. Der Preis-
vergleich erfolgt hierbei auf der Grundlage des hoch-
gerechneten Preises für einen Liter der betreffenden 
Getränke.

Sofern Veranstaltungen in Friedrichshafen durch-
geführt werden, bei denen die Getränkepreise er-
mäßigt sind, werden vereinbarungsgemäß folgende 
Preisgrenzen nicht unterschritten (Stand 2018):
• Bier 0,3 Liter mindestens 1,00 Euro
• Mixgetränke mit 2 cl Alkohol mindestens 1,20 Euro
• Mixgetränke mit 4 cl Alkohol mindestens 1,50 Euro

Der Zutritt zu Veranstaltungen, bei denen ermäßigte 
Alkoholpreise angeboten werden und mit diesen 
auch geworben wird, ist grundsätzlich auf Personen  
über 18 Jahre zu beschränken. 
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Erstmalig hat die Stadt Friedrichshafen beim See-
hasenfest 2016, dem traditionellen Kinder- und 
Heimatfest in Friedrichshafen, für die Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen eine sog. Chill-Out-Zone 
eingerichtet. Mit einer Gesamtkonzeption aktiver 
und offener Jugendarbeit wurde ein Rückzugspunkt 
für Jugendliche und junge Erwachsene geschaffen, 
der insbesondere zur Entschleunigung des Fest-
treibens sowie zur Distanz zum Alkoholkonsum 
in den Biergärten und dem restlichen Festgelände 
beiträgt. Jugendliche können hier in lockerer und 
gemütlicher Atmosphäre entspannen und 
„runterkommen“. 

Innerhalb der Zone wird kein Alkohol ausgeschenkt. 
Die Chill-Out-Zone unterliegt, wie es für das ge-
samte Festgelände der Fall ist, den Jugendschutz-
bestimmungen. Das gemütliche Beisammensein 
in Relax-Stühlen, auf Sonnenliegen oder direkt auf 
der Wiese mit dem Genuss von Säften oder anti-
alkoholischen Erfrischungsgetränken steht hier 
im Vordergrund und stößt bei den Jugendlichen auf 
sehr gute Resonanz. Eine Chill-Out-Zone im wahr-
sten Sinne des Wortes.  

Jeder Veranstalter ist dazu eingeladen, dieses Konzept 
auch für seine Veranstaltungen zu nutzen.

Chill-Out-Zone

Das Suchthilfenetzwerk Bodensee-Oberschwaben 
verleiht kostenlos wetterfeste Plakate zur Alkohol-
prävention. Über das Landratsamt Bodenseekreis 
(Kommunale Suchtbeauftragte/Beauftragte für 
Suchtprophylaxe) können diese ausgeliehen werden.

Ansprechpartnerin:
Landratsamt Bodenseekreis
Sozialplanung
Tel.: 07541 204-5291
sozialplanung@bodenseekreis.de 

Wetterfeste Plakate zur Alkoholprävention
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Bar ohne Alkohol?

Die Stadt Überlingen verfügt über eine mobile Saft-
bar mit dem Namen BOAH. Der Name steht für 
„Bar ohne AlkoHol“. Sie kann von Überlinger Kinder-
gärten, Schulen, Vereinen, sozialen und städtischen 
Einrichtungen sowie Trägern der Jugendhilfe ge-
mietet werden. An der Bar wird auch über die Risiken 
eines übermäßigen Alkoholkonsums aufgeklärt.

Bei der Saftbar handelt es sich um einen einachsigen
Anhänger, der Kühlschränke, elektrische Mixer, 
Entsafter und vieles mehr enthält. Die Saftbar ist eine 
alkoholfreie, schmackhafte und gesunde Alternative 

Die mobile Saftbar ist mit allem ausgestattet, 
was zu einer vollwertigen Bar gehört: Kühlschränke, 
Waschbecken, Shaker, Schneidebretter, Mehrweg-
becher und viele andere Utensilien. Lebensmittel für 
die alkoholfreien Cocktails sowie Verbrauchsmate-
rialien gehören nicht zum Inventar und müssen von 
den Ausleihenden selbst gekauft und fi nanziert 
werden. Die ALOA-Saftbar muss eigenständig mit 
einem dafür vorgesehenen Auto (Anhängerkupplung) 
und Fahrer abgeholt werden. Der Verleih erfolgt 
durch das Jugendzentrum MOLKE in Friedrichshafen. 

Ansprechpartner:
Jugendzentrum MOLKE
Meistershofener Straße 11, 88045 Friedrichshafen
Tel.: 07541 386725
molke@friedrichshafen.de 

Webseite: 
www.molke-fn.de

ALOA - Die mobile Saftbar

ALOA - Die mobile Saftbar ist ein Anhänger mit der 
Ausstattung für die Zubereitung alkoholfreier 
Cocktails. Sie kann von Vereinen, ehrenamtlichen 
Initiativen, Schulen und Trägern der Jugendhilfe 
sowie anderen Interessenten für Feste, Feiern und 
Veranstaltungen im Bodenseekreis ausgeliehen 
und betrieben werden. Der Verkauf alkoholischer 
Getränke ist an der mobilen Saftbar nicht zulässig. 
Die angebotenen Getränke sollen kostengünstig und 
zu jugendgerechten Preisen verkauft werden.

ALOA soll bei Jugendlichen für das Feiern ohne 
Alkohol werben. Außerdem soll auch für Erwachsene 
eine attraktive Alternative zum Alkohol angeboten 
werden - denn diese sind Vorbilder und oft auch 
Autofahrer. Festveranstalter können hierdurch den 
Jugendschutz leichter einhalten. Die ALOA-Saftbar 
wurde durch zahlreiche Sponsoren ermöglicht.
 

für Feste und Veranstaltungen. Für vollkommen 
alkoholfreie Veranstaltungen kann die Saftbar sogar 
mietfrei genutzt werden.

Vermietet wird die Saftbar vom Jugendreferat der 
Stadt Überlingen, das auch ein eigenes Rezeptbuch 
erstellt hat. 
 
Ansprechpartner:
Stadt Überlingen
boah.saftbar@ueberlingen.de
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Netzwerk Neue Festkultur und FairFest

Der Charakter öffentlicher Veranstaltungen hat sich 
im Laufe der Zeit gewandelt. Einzelne Landkreise 
in Baden-Württemberg haben deshalb schon vor 
Jahren überlegt, wie man negativen Auswüchsen 
wie der einseitigen Fokussierung auf Kommerz statt 
auf Festkultur, übermäßigen Alkoholkonsum von 
Jugendlichen, eine gestiegene Gewaltbereitschaft 
und immer weniger Respekt vor anderen Personen, 
aber auch dem „Ausschluss“ von Jugendlichen 
unter 18 Jahren bei öffentlichen Veranstaltungen 
wirksam entgegentreten kann. Wenn Krankenhaus-
Einlieferungen betrunkener Jugendlicher und Alkohol-
Exzesse zum „Normalfall“ werden, ist Handeln an-
gesagt. Die Freude an Festen, für Besucher wie Veran-
stalter, muss erhalten bleiben. Feste sind Kulturgut!

Auf lokaler Ebene sind so viele gute Projekte ent-
standen, dass die Idee aufkam, in Bodensee-
Oberschwaben die einzelnen Aktivitäten in einem 
interdisziplinären „Netzwerk Neue Festkultur“ zu 
bündeln. Neben dem Bodenseekreis sind seit dem 
Jahre 2008 weitere Landkreise aus Baden-Würt-
temberg in diesem Netzwerk vertreten. Die Akteure 
kommen aus den verschiedensten Bereichen wie 
etwa kommunale und Landkreisverwaltungen, 
konkret Jugendämter und Ordnungsämter, 
sowie Polizeidienststellen, kommunale Suchtbeauf-
tragte, Suchtberatungsstellen, Kreisjugendringe, 
kirchliche Organisationen und das Landesgesundheits-
amt. Haupt- und Ehrenamtliche bringen hier ihre 
spezifi schen Kenntnisse und Erfahrungen ein.

Das Netzwerk Neue Festkultur hat eine gemeinsame 
„Leitlinie Festkultur“ erarbeitet, die die wesent-
lichen Elemente einer „Neuen Festkultur“ beschreibt. 
Der Bodenseekreis hat zusammen mit der Polizei 
Baden-Württemberg unter dem Motto „Jugenschutz 
geht alle an“ ein „Positionspapier für künftige Ge-
stattungen“ veröffentlicht. Beide Dokumente fi nden 
sich unter www.bodenseekreis.de/soziales-
gesundheit/sucht-prävention/jugendschutz/. Ziel des 
Netzwerks Neue Festkultur ist u. a. die gemeinsame 
Weiterentwicklung der Festkultur-Idee.

Mit dem Gütesiegel „FairFest“ können Veranstalter 
ihr Fest als FairFest zertifi zieren lassen. Das Güte-
siegel signalisiert, dass hier in hohem Maße auf die 
Qualität des Festes im Hinblick auf den Jugendschutz 
geachtet wird. Eltern und jugendliche Festbesucher 
können davon ausgehen, dass sich der Veranstalter 
intensiv mit den Vorschriften zum Konsum von 
Alkohol auseinandergesetzt hat. 

Der vorliegende Leitfaden nimmt diese Impulse auf 
und konkretisiert die Elemente der Neuen Festkultur 
in Form einer Zusammenstellung konkreter Ant-
worten auf die wichtigsten Fragen, die sich einem 
Veranstalter bei der praktischen Umsetzung und 
Einhaltung der einschlägigen Jugendschutz-Bestim-
mungen stellen. 

Weitere Informationen
Netzwerk Neue Festkultur
www.fairfest.de
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Das Wichtigste in Kürze

Da Kinder und Jugendliche sich noch nicht selbst an-
gemessene Grenzen setzen können, sind sie darauf 
angewiesen, dass ihnen von den Verantwortlichen 
ihres Umfeldes Regeln vorgegeben, begründet und 
erklärt werden. Daher ist es wichtig, im Vorfeld einer 
Veranstaltung zu prüfen, welche Regeln zu beachten 
sind und wer für deren Einhaltung verantwortlich ist. 

Grundsätzlich gilt: Für alles, was innerhalb 
und um eine Veranstaltung herum geschieht, 
ist der Veranstalter - und somit auch jeder 
seiner Mitarbeitenden - verantwortlich.

Das Jugendschutzgesetz regelt u. a. den Verkauf, 
die Abgabe und den Konsum von Tabak und Alkohol, 
den Verkauf und Verleih von Filmen und Computer-
spielen sowie den Aufenthalt in Gaststätten und bei 
Tanzveranstaltungen. Der Aufenthalt in Gaststätten, 
Nachtclubs und vergleichbaren Vergnügungsbe-
trieben ist für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren 
nicht erlaubt. Wer als Veranstalter oder Gewerbe-
betreiber gegen diese Bestimmungen verstößt, 
begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Buß-
geld geahndet werden kann (siehe S. 6).

Jugendliche können einen PartyPass im Internet 
herunterladen, selbstständig ausfüllen und aus-
drucken. Gemeinsam mit dem Personalausweis 
wird dieser an der Eingangskontrolle vorgezeigt. 

Der Organisator behält die PartyPässe, bis die Jugend-
lichen die Veranstaltung - spätestens um 24:00 Uhr - 
wieder verlassen. Werden PartyPässe nicht abgeholt, 
so werden die Eltern der Jugendlichen mit einem 
Schreiben der Gemeinde informiert (siehe S. 9 ff.).

Weitere wesentliche Mittel zur Umsetzung des 
Jugendschutzgesetzes sind z. B.:
• farbige Armbänder zur Alterskennzeichnung
• eine ausführliche Einführung der Mitarbeitenden 

bei der Veranstaltung
• Absprachen mit der Polizei im Vorfeld 
• klare Verträge mit den Security-Unternehmen

Schulungen für Veranstalter und Mitwirkende 
gewährleisten Minderjährigen ebenfalls Sicherheit 
und Schutz (siehe S. 12).

Das Gaststättengesetz verlangt, dass mindestens 
ein alkoholfreies Getränk nicht teurer als das billigste 
alkoholische Getränk bei gleicher Menge sein darf, 
und verbietet die Verabreichung von Alkohol an 
erkennbar Betrunkene (siehe S. 14).

Für den Ausschank und Konsum von alko-
holischen Getränken in den entsprechenden 
Altersgruppen ist der Veranstalter ver-
antwortlich. 

Stellen Veranstalter oder sein Personal bei einem 
Jugendlichen ein Verhalten fest, das auf die Ein-
nahme von Suchtmitteln schließen lässt, dann muss 
sofort darauf reagiert werden. Bei akuter Gefahr 
für Gesundheit und Leben infolge von Konsum bzw. 
Intoxikation (z. B. Alkoholvergiftung) muss sicher-
gestellt werden, dass der Betroffene unversehrt nach 
Hause kommt. Bei Bedarf muss sogar der Notarzt 
gerufen werden. Dies gilt auch in Fällen der Zutritts-
verweigerung. Stellen der Veranstalter oder sein 
Personal fest, dass auf der Veranstaltung oder in ihrem 
Umfeld mit Drogen gedealt wird, so muss umgehend 
die Polizei informiert werden (siehe S. 14).
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Der Ausschank und Verkauf alkoholischer Ge-
tränke durch Minderjährige sollte nicht erfolgen, 
denn es würde die Jugendlichen besonders unter 
Druck setzen, wenn sie beim Ausschank gegenüber 
Gleichaltrigen oder Erwachsenen die Bestimmungen 
des Jugendschutzgesetzes beachten und durch-
setzen müssten. Arbeiten Jugendliche dennoch im 
Ausschank mit, so sind diese stets durch geeignete 
Erwachsene zu beaufsichtigen (siehe S. 15).

Das Jugendarbeitsschutzgesetz greift, sobald 
Kinder und Jugendlich bei einer Veranstaltung mit-
wirken. Es schließt auch Proben, Besprechungen 
und weitere organisatorische Maßnahmen mit ein.

Gewalt bezeichnet den Einsatz von physischem 
oder psychischem Zwang gegenüber Menschen sowie 
die physische Einwirkung auf Tiere oder Sachen. 
Eine neuere, schwer kontrollierbare Form ist das 
Mobbing im Internet (Cybermobbing). Eine weitere 
für Veranstaltungen relevante Form ist die sexua-
lisierte Gewalt. Besonders gefährdete Orte dafür sind 
z. B. Toiletten, dunkle Ecken und Parkplätze 
(siehe S. 17).

Eine Videoüberwachung ist nur zur Wahrung des 
Hausrechts oder zur Wahrung berechtigter Inter-
essen für konkret festgelegte Zwecke (z. B. Abwehr 
von Eigentumsdelikten oder Verhinderung von 
Straftaten) zulässig, solange kein Anhaltspunkt be-
steht, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen 
überwiegen. Nicht zulässig ist die Videobeobachtung 
von Personen in Umkleide-, Dusch- oder Sanitär-
räumen (z. B. Toiletten) (siehe S. 20).

Werden bei einer öffentlichen Veranstaltung 
Fotos von Anwesenden aufgenommen, 
auf denen der Einzelne identifi ziert werden 
kann, so hat der Einzelne das Recht, vom 
Fotografen (Veranstalter, öffentliche Medien, 
private Dritte) zu verlangen, das Fotografi eren 
seiner Person zu unterlassen.

Das Fotografi eren einer unübersehbaren 
Menschenmenge, bspw. bei Großveranstaltungen, 
ist erlaubt. Die Öffentlichkeit muss aber, z. B. durch 
einen Aushang an den Eingängen zu der Veran-
staltung, darüber informiert werden. Die Besucher 
müssen dem Aushang auch die Information ent-
nehmen können, an wen sie sich wenden können, 
wenn sie aus besonderen Gründen nicht fotografi ert 
werden möchten (siehe S. 21).

Auch Plakate mit Verhaltensregeln im Umgang 
mit dem Smartphone können Schwierigkeiten 
reduzieren. Wenn die Regeln verletzt werden, 
sollte sofort eingeschritten werden (siehe S. 22 ff.).

Eine alkoholfreie, schmackhafte und gesunde Alter-
native für Veranstaltungen stellen die Saftbars 
„ALOA“ und „BOAH“ dar. Diese werben bei Jugend-
lichen für das Feiern ohne Alkohol und bieten zu-
gleich auch für Erwachsene eine attraktive Alter-
native zu Alkohol (siehe S. 27).

Ein gutes Beispiel ist die sog. „Chill-Out-Zone“ beim 
Seehasenfest. Sie stößt mit dem Genuss von Säften 
oder anti-alkoholischen Erfrischungsgetränken beim 
gemütlichen Beisammensein in Relax-Stühlen, 
auf Sonnenliegen oder direkt auf der Wiese bei den 
Jugendlichen auf sehr gute Resonanz (siehe S. 26).

1/25      F22      -3..2..1|..1..2..3+      ISO 400
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